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Errichten von Transformatoren
stationen ausserhalb Bauzonen
Ein Urteil des Bundesgerichts 

Die Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet ist ein 
fundamentaler raumplanerischer Grundsatz, der im 
Plangenehmigungsverfahren für eine elektrische Anlage 
beachtet werden muss. 

Mit Urteil 1C_604/2014 vom 12. Mai 
2015 bestätigte das Bundesgericht, wie 
bereits zuvor das Bundesverwaltungsge-
richt, eine Verfügung des Eidgenössi-
schen Starkstrominspektorats ESTI, mit 
welcher das Inspektorat die nachträgli-
che Plangenehmigung für eine in der 
Landwirtschaftszone bereits erstellte 
Transformatorenstation verweigert und 
gleichzeitig den Abbruch der Anlage ver-
fügt hatte.

Wer vorlagepflichtige elektrische An-
lagen erstellen oder ändern will, benötigt 
eine Plangenehmigung des Bundes, in 
der Regel des ESTI, in definierten Fällen 
des Bundesamtes für Energie BFE (vgl. 
Art. 16 ff. des Bundesgesetzes betreffend 
die elektrischen Schwach- und Starkstro-
manlagen [Elektrizitätsgesetz, EleG; SR 
734.0]). Bei einer freistehenden Transfor-
matorenstation ist das ESTI auch für die 
Genehmigung des Gebäudes für die Sta-
tion zuständig. Eine kommunale Baube-
willigung für das Errichten von solchen 
Anlagen ist ungültig. 

Der Grundsatz der Trennung von 
Bau- und Nichtbaugebiet gemäss Art. 75 
Abs. 1 der Bundesverfassung der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 
101) und Art. 1 Abs. 1 des Bundesgeset-
zes über die Raumplanung (RPG; SR 
700) ist im Plangenehmigungsverfahren 
zu beachten. So müssen Bauten und An-
lagen grundsätzlich im Baugebiet erstellt 
werden. Ausnahmen sind nur in beson-
deren Fällen möglich, nämlich wenn der 
Zweck der Bauten und Anlagen einen 
Standort ausserhalb der Bauzonen erfor-
dert (Standortgebundenheit) und keine 
überwiegenden Interessen entgegenste-
hen (vgl. Art. 24 Bst. a und b RPG). Diese 
Voraussetzungen sind im Plangenehmi-
gungsverfahren zu prüfen. Die Gesuch-
stellerin muss belegen, welche wichtigen 
Gründe vorliegen, die einen Standort 

ausserhalb der Bauzone viel vorteilhafter 
erscheinen lassen, als mögliche Stand-
orte innerhalb der Bauzone (Standortbe-
gründung). 

Sachverhalt
Das Bundesgericht hatte folgenden 

Sachverhalt zu beurteilen: Eine Transfor-
matorenstation, die in den sechziger Jah-
ren in der Landwirtschaftszone errichtet 
worden war und landwirtschaftliche Be-
züger mit elektrischer Energie versorgte, 
hatte ihre Lebensdauer erreicht. Die Sta-
tion wurde durch eine neue auf der ge-
genüberliegenden Strassenseite ersetzt 
(ebenfalls in der Landwirtschaftszone). 
Die Gemeinde hatte dafür die Baubewil-
ligung erteilt. Sie war davon ausgegan-
gen, es handle sich um einen Ersatzbau, 
den sie im vereinfachten Verfahren be-
willigen könne. 

In der Folge reichte die Elektrizitäts-
versorgerin beim ESTI ein Gesuch um 
Plangenehmigung für die neue Station 
ein. Das ESTI teilte der Gesuchstellerin 
mit, die Baubewilligung der Gemeinde sei 
nichtig und es fehle eine Standortbegrün-
dung für Bauten ausserhalb der Bauzo-
nen. Sodann eröffnete es das ordentliche 
Plangenehmigungsverfahren. Vier Mo-
nate später stellte das ESTI fest, dass die 
neue Transformatorenstation bereits fer-
tiggestellt und die alte Station entfernt 
worden war. Schliesslich verweigerte das 
ESTI die Plangenehmigung und wies die 
Gesuchstellerin an, die neu erstellte Sta-
tion innerhalb eines Jahres nach Rechts-
kraft der Verfügung zurückzubauen. Zur 
Begründung führte das ESTI im Wesent-
lichen aus, die nachgereichte Standortbe-
gründung enthalte keine wichtigen 
Gründe für die Beibehaltung des Stand-
orts in der Landwirtschaftszone. Viel-
mehr sei ein Standort in der Bauzone – 
mit gewissen Anpassungen des Kabels – 

technisch möglich. Bezüglich des verlang-
ten Rückbaus bemerkte das ESTI, dieser 
sei verhältnismässig und das öffentliche 
Interesse an der Wiederherstellung des 
rechtmässigen Zustands wiege schwerer 
als die Interessen der Gesuchstellerin. 
Dem raumplanerischen Grundsatz der 
Trennung von Baugebiet und Nichtbau-
gebiet komme besonderes Gewicht zu. 

Gegen diesen Entscheid wehrte sich 
die Gesuchstellerin vor Bundesverwal-
tungsgericht und letztinstanzlich vor 
Bundesgericht. Sie machte geltend, der 
vom ESTI als technisch möglich bezeich-
nete Standort innerhalb der Bauzone ver-
ursache für das neue Kabel Mehrkosten 
von 41 500 Franken, was aus betriebswirt-
schaftlichen Gründen unzumutbar sei. 
Damit sei auch die Standortgebundenheit 
der Station in der Landwirtschaftszone 
begründet. Zudem brachte die Gesuch-
stellerin vor, sie habe im Vertrauen auf 
die kommunale Baubewilligung gehan-
delt. Sie sei darin zu schützen, da die Er-
teilung der Plangenehmigung nach lang-
jähriger Praxis des ESTI bei Erfüllung der 
technischen Voraussetzungen blosse 
Formsache gewesen sei. Schliesslich 
rügte die Gesuchstellerin den vom ESTI 
angeordneten Rückbau der Transforma-
torenstation als unverhältnismässig, weil 
ihr dadurch Kosten von über 100 000 
Franken entstünden und es sich um eine 
kleine Anlage handle. 

Fehlende 
Standortgebundenheit
Das Bundesgericht verneinte die 

Standortgebundenheit. Es führte aus, 
eine Transformatorenstation in der Land-
wirtschaftszone sei nur dann zu bewilli-
gen, wenn ihr Zweck einen Standort au-
sserhalb der Bauzone erfordere und 
keine überwiegenden Interessen entge-
genstünden. Es brauche besonders wich-
tige und objektive Gründe, die den 
Standort ausserhalb der Bauzone gegen-
über anderen Standorten innerhalb der 
Bauzone als viel vorteilhafter erscheinen 
liessen. Das Bundesgericht kam zum 
Schluss, dass diese wichtigen Gründe 
nicht vorlagen und die Strombezüger 
auch von einem Standort innerhalb der 
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Bauzone aus versorgt werden könnten. 
Die Mehrkosten für die Anpassung des 
Kabels habe die Gesuchstellerin hinzu-
nehmen. 

Vertrauensschutz nicht 
gegeben
Das Bundesgericht sah keine Verlet-

zung des Verfassungsgrundsatzes von 
Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 und Art. 
9 BV). Es stellte fest, der Gesuchstellerin 
sei bekannt gewesen, dass für ihr Vorha-
ben eine Plangenehmigung des ESTI nö-
tig war, habe sie doch selbst ein Plangen-
ehmigungsgesuch eingereicht. Die Ge-
suchstellerin hätte auch wissen müssen, 
dass es gemäss Art. 55 Abs. 1 Bst. a und 
Abs. 2 EleG unter Strafe verboten ist, 
ohne rechtsgültige Plangenehmigung mit 
dem Bau einer vorlagepflichtigen elektri-
schen Anlage zu beginnen. 

Rückbau verhältnismässig
Das Bundesgericht befand den vom 

ESTI angeordneten Rückbau der Station 
als verhältnismässig. Es unterstrich die 
Wichtigkeit des Prinzips der Trennung 
von Bau- und Nichtbauzone im Raum-
planungsrecht, das im konkreten Fall 
durchgesetzt werde. Zum Schutz der 
Rechtsgleichheit und der baurechtlichen 

Ordnung sei der Rückbau verhältnismä-
ssig. Die der Gesuchstellerin erwachsen-
den Nachteile seien nicht oder nur in 
verringertem Masse zu berücksichtigen. 
Ausserdem bestehe ein öffentliches Inte-
resse am Abbruch der Anlage, da sonst 
das Signal ausgesendet würde, man 
könne Transformatorenstationen und 
andere Kleinbauten folgenlos ausserhalb 
der Bauzone errichten, trotz fehlender 
Bewilligung und Standortabklärung. 
Dies gelte es zu vermeiden. 

Fazit 
Mit diesem Urteil hat das Bundesge-

richt die bestehende strenge Rechtspre-
chung zu Bauten ausserhalb der Bauzo-
nen (vgl. beispielsweise den Bundesge-
richtsentscheid 129 II 63 Erwägung 3.1 
Seite 68) erstmals auch auf eine Transfor-
matorenstation angewendet und damit 
die Praxis des ESTI in solchen Fällen 
bestätigt. Nur wenn wichtige und objek-
tive Gründe vorliegen, dürfen Bauten 
und Anlagen im Nichtbaugebiet erstellt 
werden. 

Das Erfordernis für den Standort ei-
ner Transformatorenstation ausserhalb 
der Bauzonen muss von der Gesuchstel-
lerin mit einer Standortbegründung 
nachgewiesen werden. Diese ist zusam-

men mit dem Plangenehmigungsgesuch 
einzureichen. Die Gesuchstellerin muss 
belegen, dass der geplante Standort au-
sserhalb der Bauzonen viel vorteilhafter 
ist als mögliche Standorte innerhalb der 
Bauzonen und dass es – wenn schon ein 
Standort ausserhalb der Bauzonen not-
wendig ist – keine insgesamt besser geeig-
nete Standorte gibt. Ist diese raumplane-
rische Voraussetzung nicht erfüllt, ver-
weigert das ESTI die Plangenehmigung. 
Bei widerrechtlich ausserhalb von Bau-
zonen erstellten Transformatorenstatio-
nen verfügt das ESTI nötigenfalls den 
Rückbau der Anlage.
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